
Aufnahme-Antrag als neues Mitglied im VfL 08 Repelen e.V. 
und Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag 

 bitte in Druckschrift gut leserlich ausfüllen! Stand: 01.03.2022 

AUFNAHMEANTRAG NUR GÜLTIG MIT UNTERSCHRIFT AUF DER RÜCKSEITE!!! => 
 

 
Eintrittsdatum: 01. ______________(Monat)______________(Jahr) 
 
 
Vorname:                                \ Name:                              Geschlecht: \  w  \  m  \  Geburtstag: 
 

                                          
 

Straße:                                         \ Hausnr.:             PLZ:           Wohnort: 
 

                                            
 

E-Mail-Adresse:  
 

                                            
 

Aufgenommen am,    durch Übungsleiter/in,                                          Abteilung, 
 

        ,              ,                      
 
 
Telefon / Mobil-Nr.    ________________________________      
 

 
1. Aufnahmegebühr: 1 x Monatsbeitrag, ………………€   
 

2. Investitionsumlage: 

     In der Fußballabteilung:       Familien 3.0 €; Senioren 2,0 €; Jugendliche 1,0 € je Monat 

     Alle anderen Abteilungen:      Familien 2,0 €; Senioren 1,5 €; Junioren 0,75 € je Monat 
 

3. Mitgliedsbeiträge je Monat: 
 
 a) Elternteil mit     

Kindern unter 6 
Jahre 

b) Kinder und Jugend-
beitrag, bis unter 20 Jahre. 

c) Familienbeitrag, 1 oder 2 
Erwachsene einer Familie mit 
Jugendlichen unter 20 Jahre (ab 
3 Personen) 

d) Erwachsenen- 
beitrag 

 13,50 € 10,00 € 27,00 € 13,50 € 
 

 6,00 € je Monat Solidaritätsbeitrag für Studierende, ebenfalls für Behinderte, wenn sie eine persönliche 
 Begleitung bei der Ausübung des Sports benötigen. 
 

 ________________________________ 
 Unterschrift Abteilungsleiter/ in 
4. Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag: 
 

Hiermit ermächtige ich den VfL 08 Repelen e. V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Aufnahmegebühr, die Investitionsumlage und den Mitgliedsbeitrag bei 
Fälligkeit mittels SEPA-Lastschrift zu Lasten meines Kontos bei Fälligkeit einzuziehen. Fälligkeitsdatum: 1. Arbeitstag zum 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10.. Bei erstmaliger 
Aufnahme, also Nachträgen, jeweils zum 1. des Folgemonats.  
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Für evtl. Rückbu-
chungsgebühren habe ich aufzukommen. Mit dem Austritt aus dem VfL 08 Repelen e.V. erlischt automatisch die Einzugsermächtigung über das SEPA-Mandat. 
Zusätzliche Stornogebühren durch falsche Kontoangabe, ungerechtfertigte Rückbuchungen oder nicht mitgeteilte Kontoänderungen gehen zu Lasten des Mitgliedes. 
Rückständige Beiträge und Gebühren können nach vorangegangenem Mahnverfahren auf dem Rechtswege eingetrieben werden. Dadurch entstehende Kosten 
sind vom Mitglied zusätzlich zu zahlen. Die Vereins-Satzung ist mir bekannt. 

 
Vor- und Zuname des Kontoinhabers 

                                
 
IBAN (22 Stellen)               \ BIC (11 Stellen) 
D E   /     /     /     /     /                
 
.  
 
 
 

Ort,  Datum,  Unterschrift des Antragstellers bzw. bei Jugendlichen des Erziehungsberechtigte 
 



Aufnahme-Antrag als neues Mitglied im VfL 08 Repelen e.V. 
Hinweise zur DSGVO, Datenschutzerklärung, Einwilligung und Widerruf 

 
Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von Mitgliederdaten  
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein VfL 08 Repelen e.V. folgendes auf:  
Pflichtangaben:  
• Name • Adresse • Geburtsdatum  
Freiwillige Angaben:  
• Telefonnummer • E-Mail-Adresse • Sportrelevante körperliche Einschränkungen  
• Notfallnummer Eltern (nur bei Alter unter 18 Jahren) • Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern  
• Bankdaten bei Bezahlung per Lastschrift  
Verarbeitungshinweise:  
Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitglieds-
nummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men vor der Kenntnis Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Ver-
ein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (z.B. Speicherung von Tele-
fon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. Als Mitglied bei verschiedenen Sportverbänden, im Rahmen von Veranstal-
tungen und Wettkämpfen und im Rahmen der Beantragung öffentlicher Zuschüsse für die Vereinsarbeit ist der Verein VfL 08 
Repelen e.V. verpflichtet, seine Mitglieder an den entsprechenden Verband oder an die fördernde Gemeinde zu melden.  
Übermittelt werden dabei:  
• Name • Anschrift • Geburtsdatum mit Geburtsjahr • Geschlecht • Abteilung 
 
Pressearbeit:  
Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher Veranstaltungen durch Übermittlung folgender  
Daten:  
• Name • Geburtsdatum mit Geburtsjahr • Geschlecht • Abteilung • Wettkampfergebnis • ggf. Bilder 
Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite des Vereins sowie den Accounts des Vereins in sozialen 
Netzwerken veröffentlicht. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 
die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitglieder erfordert. Macht ein Mitglied geltend, 
dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur ge-
gen die schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden. Beim Austritt werden Name, 
Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt. Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt 
das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
Einverständniserklärung: 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltun-
gen personenbezogene Daten und Fotos von mir zur internen und externen Berichterstattung des Vereins, Weitergabe an die 
Verbände zur Sportpassanfertigung die zur Teilnahme von Wettkämpfen benötigt werden, der Vereinszeitung, auf der Home-
page des Vereins, sowie den Accounts des Vereins in sozialen Netzwerken veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere 
Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslis-
ten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, Veranstaltungen aller Art, die dem Ver-
einszweck dienen, sowie alle im Rahmen von Training oder sportlichen Veranstaltungen auf der Platzanlage des Vereins er-
stellten Bildern einzelner Personen oder Gruppen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungs-
zugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburts-
jahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 
Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 
Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

Widerruf  

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten kann 
durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich 
die gesetzlichen Regelungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 
umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins (z. B. Beantragung von Zuschüs-
sen) oder der Vereinszweck (z. B. Meldung an den Dachverband) nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, endet 
die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Daten-
schutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 

 
 
 

Ort,  Datum,  Unterschrift des Antragstellers bzw. bei Jugendlichen des Erziehungsberechtigte  
 
  


